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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

(virtuelle Hauptversammlung) 

Wir laden die Aktionär*innen der Mister Spex SE ("Gesellschaft") hiermit zu der am 

Donnerstag, den 11. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 118a Aktiengesetz ("AktG") i. V. m. 

§ 16 Absatz 8 der Satzung der Gesellschaft ("Satzung") in Form einer virtuellen Haupt-

versammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten 

(mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen) am Ort 

der Hauptversammlung abgehalten. Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG sind 

die Geschäftsräume der Maschinenraum GmbH, Zionskirchstraße 73A, 10119 Berlin. 

Die Hauptversammlung wird für die Aktionär*innen, die sich ordnungsgemäß angemel-

det und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten über das 

passwortgeschützte HV-Portal ("HV-Portal") zur Hauptversammlung der Gesellschaft 

unter der Internetseite 

https://ir.misterspex.com/hv 

für die gesamte Dauer der Veranstaltung live in Bild und Ton übertragen. Die Stimm-

rechtsausübung der ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär*innen und ihrer Bevoll-

mächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 
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Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter*innen. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie im Anschluss an die Tagesord-

nung in Abschnitt III. dieser Einberufung. 

Hinweis: Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschrif-

ten, insbesondere des Handelsgesetzbuchs ("HGB") und des AktG, finden auf die Ge-

sellschaft aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Absatz 1 lit. c) ii), Art. 53 

sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über 

das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) ("SE-VO") Anwendung, soweit sich aus 

spezielleren Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt. Auf die Zitierung dieser Ver-

weisungsnormen wird nachfolgend aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. 

I. 

TAGESORDNUNG 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzern-

abschlusses zum 31. Dezember 2025 mit dem zusammengefassten Lagebe-

richt für die Gesellschaft und den Konzern, dem Bericht des Aufsichtsrats 

sowie dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, 

jeweils für das Geschäftsjahr 2025 

Die vorstehend genannten Unterlagen sind mit Ausnahme des festgestellten Jahresab-

schlusses der Gesellschaft Bestandteil des Geschäftsberichts 2025. Sämtliche unter 1 

genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

sowie auch während der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft un-

ter  

https://ir.misterspex.com/hv 

zugänglich. Sie werden in der Hauptversammlung näher erläutert werden. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernab-

schluss am 24. März 2026 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 Satz 1 

AktG festgestellt. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der 

Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptver-

sammlung bedarf. 
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2. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für das Ge-

schäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend unter 2.1 bis 2.3 genannten 

im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Vorstandsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlas-

tung zu erteilen: 

2.1 Stephan Schulz-Gohritz 

2.2 Tobias Krauss 

2.3 Benjamin von Schenck 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Ent-

lastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend unter 3.1 bis 3.6 genannten 

im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlas-

tung zu erteilen: 

3.1 Nicola Brandolese 

3.2 Tobias Krauss 

3.3 Birgit Kretschmer 

3.4 Pietro Luigi Longo 

3.5 Nicole Srock.Stanley 

3.6 Quentin Demeestère 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die 

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen. 
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4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Ge-

schäftsjahr 2026, des Prüfers für die prüferische Durchsicht zusätzlicher un-

terjähriger Finanzinformationen des Geschäftsjahres 2026 und des Ge-

schäftsjahres 2027 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2027 sowie des 

Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor zu beschlie-

ßen: 

4.1 Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Ab-

schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum 

Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für 

das Geschäftsjahr 2026 und für das Geschäftsjahr 2027, die vor der ordentlichen 

Hauptversammlung 2027 aufgestellt werden, gewählt.  

4.2 Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Prüfer 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne der Richtlinie (EU) 2022/2464 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 hinsichtlich der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der Fassung der Richtlinie 

(EU) 2025/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2025 

für das Geschäftsjahr 2026 gewählt. 

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. De-

zember 2022 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der 

Fassung der Richtlinie (EU) 2025/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. April 2025 ("CSRD") verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einführung einer entspre-

chenden Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Ein-

berufung zum Bundesanzeiger ein deutsches Umsetzungsgesetz für die CSRD aus-

stand, wird die Wahl eines Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung unter 4.2 vor-

sorglich für den Fall vorgeschlagen, dass eine solche Wahl durch die Hauptversamm-

lung erforderlich wird.  

Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 ("EU-

Abschlussprüferverordnung") erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher 

Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende 
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Klausel im Sinne von Art. 16 Absatz 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt 

wurde. 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Beschlussgegenstände zu 4.1 und 

4.2 jeweils einzeln abstimmen zu lassen. 

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Ge-

schäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften haben gemäß § 162 Absatz 1 

Satz 1 AktG jährlich einen klaren und verständlichen Bericht über die im letzten Ge-

schäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen und früheren Mitglied des Vorstands und 

des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung zu erstellen und der Hauptver-

sammlung gemäß § 120a Absatz 4 Satz 1 AktG zur Billigung vorzulegen. 

Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 erstellte Vergütungsbe-

richt wurde gemäß § 162 Absatz 3 AktG durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft, 

die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, daraufhin geprüft, ob die 

gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Absatz 1 und Absatz 2 AktG gemacht wur-

den. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist diesem beigefügt. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 mit dem Vermerk über dessen Prü-

fung durch den Abschlussprüfer ist ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-

sammlung sowie während der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesell-

schaft unter 

https://ir.misterspex.com/hv 

zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht der Gesellschaft für das 

Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 

6. Neuwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Absatz 2, Absatz 3 SE-VO, § 17 SE-

Ausführungsgesetz ("SEAG"), § 21 Absatz 3 SE-Beteiligungsgesetz ("SEBG"), Zweiter 

Teil der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer*innen in der Gesellschaft 
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vom 7. Mai 2021 und § 9 Absatz 1 der Satzung aus fünf (5) Mitgliedern zusammen, und 

zwar ausschließlich aus Vertreter*innen der Anteilseigner*innen. Diese werden gemäß 

§ 9 Absatz 2 der Satzung ohne Bindung an Wahlvorschläge von der Hauptversammlung 

gewählt. 

Mit der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2026 enden die Amtszeiten der 

Aufsichtsratsmitglieder Nicole Srock.Stanley und Pietro Luigi Longo. Dies erfordert die 

Neuwahl zweier Mitglieder des Aufsichtsrats. Zukünftiger Aufsichtsratsvorsitzender wird 

auch nach der Neuwahl Nicola Brandolese sein. 

Gestützt auf die Empfehlung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses des Auf-

sichtsrats schlägt der Aufsichtsrat vor,  

6.1 Nicole Srock.Stanley, Geschäftsführerin der dan pearlman Markenarchitektur Ge-

sellschaft von Architekten und Innenarchitekten mbH, wohnhaft in Berlin, Deutsch-

land, und  

6.2 Dr. Michael Ahrens, Geschäftsführender Gesellschafter der ESSKA.de GmbH und 

der Först Class GmbH, wohnhaft in Hamburg, Deutschland, 

mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2026 für die Zeit bis 

zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 

2028 beschließen wird, als Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. 

Es ist beabsichtigt, die Neuwahl der zwei Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Einzel-

wahl durchzuführen. 

Der Aufsichtsrat hat sich bei Nicole Srock.Stanley und Dr. Michael Ahrens versichert, 

dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand für die Tätigkeit im Aufsichtsrat der Mister 

Spex SE aufbringen können. 

Dr. Michael Ahrens verfügt über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung 

und der Abschlussprüfung gemäß § 100 Absatz 5 AktG und der Empfehlung D.3 des 

Deutschen Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 28. April 2022) 

("DCGK"). 

Der Aufsichtsrat ist im Fall der Wahl von Nicole Srock.Stanley und Dr. Michael Ahrens 

in seiner Gesamtheit unverändert mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, ver-

traut. Der Wahlvorschlag berücksichtigt zudem die vom Aufsichtsrat nach der 
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Empfehlung C.1 DCGK für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und strebt die 

Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium 

an. 

Weitere Informationen zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten einschließlich ei-

nes Lebenslaufs, der über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Erfahrungen 

Auskunft gibt sowie eine Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten der zur Wahl vor-

geschlagenen Kandidaten enthält, Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich 

zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

von Wirtschaftsunternehmen (§ 125 Absatz 1 Satz 5 AktG) und Angaben gemäß den 

Empfehlungen C.7 und C.13 DCGK sind im Anschluss an die Tagesordnung unter Ab-

schnitt II. aufgeführt. Diese Informationen sind zudem ab dem Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung sowie auch während der Hauptversammlung über die Internet-

seite der Gesellschaft unter 

https://ir.misterspex.com/hv 

zugänglich. 

II. 

ANGABEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6: 

ANGABEN ZU DEN ZUR WAHL VORGESCHLAGENEN 

AUFSICHTSRATSKANDIDATEN 

1. Nicole Srock.Stanley 

ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin der dan pearlman Markenarchitektur Gesellschaft 

von Architekten und Innenarchitekten mbH, wohnhaft in Berlin, Deutschland 

a) Persönliche Daten 

Geburtsjahr: 1969 

Geschlecht: Weiblich 

Nationalität: Deutsch 
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b) Akademischer Werdegang 

1992 bis 1996 Universitäten Hannover und London – Design, 

Kunst und Innenarchitektur 

c) Beruflicher Werdegang 

Seit 1999 dan pearlman group: Co-Founder und CEO 

Seit 2020 beam cross realties GmbH: Co-Founder 

Seit 2016 Spring. Brandideas GmbH: Co-Founder 

Seit 2016 Climate Education GmbH: Co-Founder 

d) Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 

Keine 

e) Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgre-

mien von Wirtschaftsunternehmen 

Keine 

f) Weitere wesentliche Tätigkeiten 

2023 - 2024 Rotary Club Berlin: Präsidentin 

Seit 2021 Rat für Formgebung / German Council of Design: 

Vizepräsidentin 

2020 - 2023 Stiftung Berliner Leben: Vorsitzende des Beirats 

Seit 2017 Institute of Place Management, Universität Man-

chester: Senior Fellow 

g) Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 

DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Nicole 

Srock.Stanley zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesell-

schaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Nach 
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Einschätzung des Aufsichtsrats ist Nicole Srock.Stanley zudem unabhängig im Sinne 

der Empfehlung C.7 DCGK.  

2. Dr. Michael Ahrens 

ausgeübter Beruf: Geschäftsführender Gesellschafter der ESSKA.de GmbH und der 

Först Class GmbH, wohnhaft in Hamburg, Deutschland 

a) Persönliche Daten 

Geburtsjahr: 1975 

Geschlecht: Männlich 

Nationalität: Deutsch 

b) Akademischer Werdegang 

2005 Promotion / Dr. rer. pol. 

1996– 2001 Westfälische Wilhelms-Universität Münster –  

Betriebswirtschaftslehre / Diplom-Kaufmann 

c) Beruflicher Werdegang 

Seit 2025 ESSKA.de GmbH - Geschäftsführender Gesell-

schafter 

Seit 2023 Först Class GmbH - Geschäftsführender Gesell-

schafter 

2022 – 2024 SWAGLab GmbH - Gründer und CEO 

2011 – 2022 Fielmann AG – zuletzt Group Chief Marketing 

Officer, vorher VP Digital & Marketing 

2010 - 2011 Peek & Cloppenburg KG – zuletzt Leiter Sonder-

projekte 

2008 - 2010 JOOP! GmbH - Head of Retail Management 

2006 - 2008 Kaufhof Warenhaus AG – zuletzt Projektleiter Ver-

kaufsstrategie 
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2005 - 2006 Dr. Gruber — Die Kinder- und Jugendschuhspezi-

alisten GmbH - Projektmanager 

d) Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 

Keine 

e) Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgre-

mien von Wirtschaftsunternehmen 

Keine 

f) Weitere wesentliche Tätigkeiten 

Keine 

g) Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 

DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Dr. Mi-

chael Ahrens zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesell-

schaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Nach Einschät-

zung des Aufsichtsrats ist Dr. Michael Ahrens zudem unabhängig im Sinne der Empfeh-

lung C.7 DCGK. 

III. 

WEITERE ANGABEN UND HINWEISE 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-

sammlung EUR 35.048.001,00 und ist eingeteilt in 35.048.001 auf den Inhaber lautende 

Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grund-

kapital von EUR 1,00 je Stückaktie, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl 

der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher 

35.048.001. 
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In dieser Gesamtzahl enthalten sind auch die im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-

versammlung von der Gesellschaft gehaltenen 484.887 eigenen Aktien, aus denen der 

Gesellschaft keine Rechte, insbesondere keine Stimmrechte zustehen (§ 71b AktG). 

2. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne 

physische Präsenz der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten; pass-

wortgeschütztes HV-Portal 

Der Vorstand der Gesellschaft hat entschieden, die ordentliche Hauptversammlung ge-

mäß § 118a AktG i. V. m. § 16 Absatz 8 der Satzung als virtuelle Hauptversammlung 

ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme 

der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen) am Ort der Hauptver-

sammlung abzuhalten. 

Eine physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme 

der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen) am Ort der Hauptver-

sammlung ist ausgeschlossen. Aktionär*innen, die sich ordnungsgemäß angemeldet 

und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, bzw. ihre Bevollmächtigten können daher 

nur an der Versammlung teilnehmen, indem sie sich am 11. Juni 2026, ab 10:00 Uhr 

(MESZ), im Wege elektronischer Kommunikation über das HV-Portal zu der virtuellen 

Hauptversammlung durch Klicken auf den Button "Hauptversammlung betreten" zu-

schalten. 

Wie Aktionär*innen bzw. ihre Bevollmächtigten Zugang zum HV-Portal erhalten und sich 

zuschalten, ist nachfolgend unter Ziffer 2.2. "Zugang zum passwortgeschützten HV-

Portal und elektronische Zuschaltung zur Versammlung" beschrieben. 

Aktionär*innen, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachge-

wiesen haben, können persönlich oder durch Bevollmächtigte ihr Stimmrecht per elekt-

ronischer Briefwahl oder durch die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter*innen ausüben.  

Den elektronisch zur Versammlung zugeschalteten Aktionär*innen bzw. ihren Bevoll-

mächtigten wird in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation das Re-

derecht sowie das Recht eingeräumt, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen. Ferner 

steht ihnen in der Hauptversammlung das Auskunftsrecht zu; insofern ist vorgesehen, 

dass der*die Versammlungsleiter*in festlegen wird, dass das Auskunftsrecht in der 
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Hauptversammlung gemäß § 131 Absatz 1f AktG ausschließlich im Wege der Video-

kommunikation ausgeübt werden darf. Den elektronisch zur Versammlung zugeschalte-

ten Aktionär*innen bzw. ihren Bevollmächtigten steht außerdem ein Recht zum Wider-

spruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunika-

tion zu. Den ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionär*innen und 

ihren Bevollmächtigten wird ferner das Recht eingeräumt, vor der Hauptversammlung 

Stellungnahmen im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen.  

Weitere Informationen zur Ausübung des Stimmrechts und der vorstehend genannten 

Aktionärsrechte finden sich nachfolgend unter den Ziffern 3. "Voraussetzungen für die 

Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung" bis 9. "An-

gaben zu weiteren Rechten der Aktionär*innen". 

Die Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommu-

nikation über das HV-Portal und die Teilnahmerechte in der virtuellen Hauptversamm-

lung erlauben keine Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung im Sinne des § 118 

Absatz 1 Satz 2 AktG. 

2.1 Liveübertragung der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung wird am 11. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) live mit Bild und 

Ton im Internet über das HV-Portal unter der Internetseite 

https://ir.misterspex.com/hv 

übertragen. Es können nur diejenigen Aktionär*innen, die sich ordnungsgemäß ange-

meldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben (siehe hierzu nachfolgend unter Zif-

fer 3. "Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle 

Hauptversammlung"), oder ihre Bevollmächtigten die Bild- und Tonübertragung der ge-

samten Hauptversammlung in dem HV-Portal verfolgen. Wie Aktionär*innen und ihre 

Bevollmächtigten Zugang zum HV-Portal erhalten, ist nachfolgend unter Ziffer 2.2. "Zu-

gang zum passwortgeschützten HV-Portal und elektronische Zuschaltung zur Versamm-

lung" beschrieben. 
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2.2 Zugang zum passwortgeschützten HV-Portal und elektronische Zuschaltung zur 

Versammlung 

Die Gesellschaft hat ein HV-Portal zur Hauptversammlung eingerichtet. Aktionär*innen, 

die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, und 

ihre Bevollmächtigten können sich über das HV-Portal elektronisch zur Hauptversamm-

lung zuschalten und auf diese Weise an der Versammlung teilnehmen und Aktionärs-

rechte ausüben sowie im Wege elektronischer Kommunikation die gesamte Hauptver-

sammlung live mit Bild und Ton verfolgen. Das HV-Portal ist unter der Internetseite 

https://ir.misterspex.com/hv 

ab dem 21. Mai 2026 für Aktionär*innen, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren 

Anteilsbesitz nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten zugänglich. 

Nach form- und fristgerechtem Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres An-

teilsbesitzes gemäß den nachfolgend unter Ziffer 3. "Voraussetzungen für die Ausübung 

der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung" dargestellten Bestim-

mungen wird den teilnahmeberechtigten Aktionär*innen und ihren Bevollmächtigten je-

weils ein HV-Ticket mit den individuellen Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals 

übersandt. 

Um das HV-Portal nutzen zu können, müssen sie sich mit ihren individuellen Zugangs-

daten anmelden. Nach erstmaliger Eingabe dieser Zugangsdaten im HV-Portal kann dort 

ein eigenes Passwort gewählt werden, das einen etwaigen erneuten Zugang zum HV-

Portal ermöglicht. Auch Bevollmächtigte der Aktionär*innen erhalten Zugang zum HV-

Portal durch Verwendung von Zugangsdaten, die ihnen nach Eingang der Vollmacht 

oder ihres Nachweises bei der Gesellschaft über den von dem*der Aktionär*in gewählten 

Weg übermittelt werden. Im Übrigen bleiben die Regelungen zu Erteilung, Widerruf und 

Nachweis der Vollmacht (siehe hierzu Ziffer 5. "Verfahren für die Stimmabgabe durch 

Bevollmächtigte") unberührt. 

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die 

virtuelle Hauptversammlung erscheinen dann auf der Benutzeroberfläche im HV-Portal. 
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3. Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die vir-

tuelle Hauptversammlung 

Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im HV-Portal und zur Ausübung der 

weiteren Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere 

des Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionär*innen berechtigt, die sich ordnungsge-

mäß zur Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung nachgewiesen haben. 

Die Anmeldung hat in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch ("BGB")) in deutscher 

oder englischer Sprache zu erfolgen. 

Als Nachweis des Aktienbesitzes reicht ein gemäß § 67c Absatz 3 AktG durch den Letzt-

intermediär in Textform (§ 126b BGB) ausgestellter Nachweis über den Anteilsbesitz 

aus. Der Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Ta-

ges vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 20. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), ("Nach-

weisstichtag") zu beziehen.  

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis spä-

testens zum 

4. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen: 

Mister Spex SE 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

oder 

E-Mail: anmeldung@meet2vote.de 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 

Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, als Aktionär*in nur, wer 

den Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Berechtigung 

zur Ausübung von Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 

dabei ausschließlich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. 
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Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes 

einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes 

nach dem Nachweisstichtag ist für die Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die 

virtuelle Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der An-

teilsbesitz der jeweiligen Aktionär*innen zum Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräu-

ßerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 

Berechtigung der jeweiligen Aktionär*innen zur Ausübung von Aktionärsrechten in Be-

zug auf die virtuelle Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entspre-

chendes gilt für den Erwerb und Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Per-

sonen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktio-

när*in werden, können Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung nur 

ausüben, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen las-

sen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für eine etwaige Dividendenberechti-

gung. 

Nach form- und fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des An-

teilsbesitzes unter einer der oben genannten Kontaktmöglichkeiten wird den Aktionär*in-

nen jeweils ein HV-Ticket mit den Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals über-

sandt, welches integriert ein Vollmachtsformular sowie ein Vollmachts- und Weisungs-

formular für die Hauptversammlung enthält. Die Formulare dazu sind auch im Internet 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://ir.misterspex.com/hv 

zugänglich. 

Üblicherweise übernehmen die depotführenden Institute als Letztintermediäre die erfor-

derliche Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes für ihre 

Kunden. Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten sicherzustellen, bitten wir die 

Aktionär*innen, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, möglichst frühzeitig 

bei ihrem depotführenden Institut die erforderliche Anmeldung sowie den Nachweis des 

Anteilsbesitzes zu veranlassen. 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

Aktionär*innen können ihr Stimmrecht im Wege elektronischer Kommunikation abgeben 

("elektronische Briefwahl"). Hierzu sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der 
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Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich (vorstehend unter Ziffer 3. "Voraussetzungen 

für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung"). 

Die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl kann über das HV-Portal unter 

der Internetseite 

https://ir.misterspex.com/hv 

vorgenommen werden. 

Die Stimmabgabe über das HV-Portal unter der Internetseite https://ir.mister-

spex.com/hv ist ab dem 21. Mai 2026 bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung 

durch den*die Versammlungsleiter*in in der virtuellen Hauptversammlung am 11. Juni 

2026 möglich. Bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den*die Ver-

sammlungsleiter*in in der virtuellen Hauptversammlung am 11. Juni 2026 kann im HV-

Portal eine über das HV-Portal vorgenommene Stimmabgabe auch geändert oder wi-

derrufen werden. 

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Aktionär*innen können sich in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung auch durch 

eine*n sonstige*n Bevollmächtigte*n, z. B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsver-

einigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten und 

ihre Aktionärsrechte in der Hauptversammlung durch den*die Bevollmächtigte*n ausü-

ben lassen. 

Auch im Falle einer Bevollmächtigung ist für eine rechtzeitige Anmeldung und den Nach-

weis des Anteilsbesitzes entsprechend den oben unter Ziffer 3. "Voraussetzungen für 

die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung" ge-

nannten Bestimmungen Sorge zu tragen. 

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht erhalten die Aktionär*innen nach form- 

und fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes 

zusammen mit dem HV-Ticket übersandt. Das Formular für die Erteilung einer Vollmacht 

steht außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.misterspex.com/hv 

zum Download bereit. 

Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem*der Bevollmächtigten oder gegenüber der 

Gesellschaft erklärt bzw. nachgewiesen werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihre Ände-

rung, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem*einer Bevollmächtigten 
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erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft müssen der Gesell-

schaft entweder auf einem der folgenden Wege in Textform (§ 126b BGB) zugehen: 

Mister Spex SE 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen 

oder 

E-Mail: misterspex@meet2vote.de  

oder unter Verwendung der Eingabemaske über das HV-Portal unter der Internetseite  

https://ir.misterspex.com/hv 

ab dem 21. Mai 2026 vor und während der virtuellen Hauptversammlung am 11. Juni 

2026 erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass die Bevollmächtigten das Stimmrecht nur bis 

zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den*die Versammlungsleiter*in in 

der virtuellen Hauptversammlung am 11. Juni 2026 ausüben können (siehe näher oben 

unter Ziffer 4. "Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl" und unten 

unter Ziffer 6. "Vertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ter*innen")  

Im Falle der Bevollmächtigung an Intermediäre, insbesondere Kreditinstitute, sowie Ak-

tionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und andere gemäß § 135 Absatz 8 AktG 

gleichgestellte Personen ist § 135 AktG zu beachten. Danach muss die Vollmacht ins-

besondere einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem Bevollmächtigten 

nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein 

und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte 

stimmen Sie sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der 

Vollmacht ab. Ein Verstoß gegen die vorgenannten und bestimmte weitere in § 135 AktG 

genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten be-

einträchtigt allerdings gemäß § 135 Absatz 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe 

nicht. Intermediären sowie ihnen gemäß § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellten Personen 

wird zudem empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptversammlung hinsichtlich der Aus-

übung des Stimmrechts mit der Aktionärs-Hotline oder unter der oben genannten Ad-

resse mit der Anmeldestelle in Verbindung zu setzen. 
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Auch Bevollmächtigte (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreters) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können 

das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionär*innen lediglich im Wege der elektroni-

schen Briefwahl (siehe oben unter Ziffer 4. "Verfahren für die Stimmabgabe durch elekt-

ronische Briefwahl") oder durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (siehe unten unter Ziffer 6. "Vertretung 

durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen") ausüben. Für 

die Rechtsausübung durch Bevollmächtigte gelten die in dieser Einberufung enthaltenen 

Hinweise zur Stimmrechtsausübung sowie zur Ausübung weiterer teilnahmegebundener 

Aktionärsrechte, insbesondere zum Rede- und Auskunftsrecht in der Hauptversamm-

lung, entsprechend. Für die Nutzung des HV-Portals werden den Bevollmächtigten Zu-

gangsdaten übermittelt, um ihnen die Rechtsausübung im Wege der elektronischen 

Kommunikation über das HV-Portal zu ermöglichen. Voraussetzung ist die ordnungsge-

mäße Anmeldung einschließlich des Nachweises des Anteilsbesitzes des*der Aktio-

närs*in, für den*die der Bevollmächtigte handelt (siehe oben unter Ziffer 3. "Vorausset-

zungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversamm-

lung"). Die Bevollmächtigung sollte möglichst frühzeitig erfolgen, damit Bevollmächtigte 

ihre individuellen Zugangsdaten rechtzeitig erhalten. Bevollmächtigte werden gebeten, 

ausschließlich die ihnen übermittelten Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals zu 

verwenden. 

6. Vertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ter*innen 

Wir bieten unseren Aktionär*innen an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimm-

rechtsvertreter*innen, die das Stimmrecht ausschließlich gemäß den Weisungen 

des*der jeweiligen Aktionär*in ausüben, vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall ist eine 

rechtzeitige Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes entsprechend den oben 

unter Ziffer 3. "Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die 

virtuelle Hauptversammlung" genannten Bestimmungen erforderlich. 

Diesen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen müssen neben der 

Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sie üben 

das Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen, sondern ausschließlich auf der Grund-

lage der von dem*der Aktionär*in erteilten Weisungen aus. Soweit keine ausdrückliche 

oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt worden ist, enthalten sich die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen zu den entsprechenden 
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Beschlussgegenständen der Stimme; dies gilt immer auch für sonstige Anträge. Bitte 

beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen we-

der im Vorfeld der Hauptversammlung noch während der Hauptversammlung Aufträge 

zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zur Abgabe von Erklä-

rungen zu Protokoll entgegennehmen und – mit Ausnahme der Ausübung des Stimm-

rechts – auch keine sonstigen Aktionärsrechte wahrnehmen. 

Das Vollmachts- und Weisungsformular für die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter*innen erhalten die Aktionär*innen nach form- und fristgerechtem Eingang 

der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes zusammen mit dem HV-Ticket 

übersandt. Ein entsprechendes Formular steht außerdem auf der Internetseite der Ge-

sellschaft unter https://ir.misterspex.com/hv zum Download bereit. 

Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ter*innen, die Erteilung von Weisungen sowie deren Änderung und ihr Widerruf müssen 

der Gesellschaft auf einem der folgenden Wege in Textform (§ 126b BGB) bis 10. Juni 

2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen: 

Mister Spex SE 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen  

oder 

E-Mail: misterspex@meet2vote.de  

oder unter Verwendung der Eingabemaske über das HV-Portal unter der Internetseite 

https://ir.misterspex.com/hv 

ab dem 21. Mai 2026 bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den*die 

Versammlungsleiter*in in der virtuellen Hauptversammlung am 11. Juni 2026 erfolgen.  

7. Weitere Hinweise zur Stimmabgabe 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 

ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimm-

abgabe per elektronischer Briefwahl bzw. eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt 

insgesamt auch als entsprechende Erklärung für jede Einzelabstimmung zu diesem Ta-

gesordnungspunkt. 
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Briefwahlstimmen bzw. Vollmacht und Weisungen, die einer ordnungsgemäßen Anmel-

dung nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können, werden nicht berücksichtigt. 

Bei der Ausübung der Aktionärsrechte sollten Sie beachten, dass es bei der Versendung 

auf dem Postweg zu erheblichen Zustellungsverzögerungen kommen kann. 

8. Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT 

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung, des Nachweises des Anteilsbesit-

zes sowie der Stimmabgabe kann die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 

sowie eine Vollmachts- und Weisungserteilung sowie deren Änderung gemäß § 67c 

AktG auch über Intermediäre über SWIFT erfolgen. Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nut-

zen dazu bitte 

BIC: CPTGDE5WXXX 

Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich. 

Anmeldungen und Nachweise des Anteilsbesitzes über SWIFT müssen spätestens bis 

zum letzten Anmeldetag (SWIFT Enrolment Market Deadline), d. h. bis 4. Juni 2026, 

24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein. Vollmachts- und Weisungs-

erteilungen sowie deren Änderungen über SWIFT sind auch noch danach möglich und 

müssen bis 10. Juni 2026, 12:00 Uhr (MESZ), (SWIFT Vote Market Deadline) bei der 

Gesellschaft eingegangen sein. 

9. Angaben zu weiteren Rechten der Aktionär*innen 

9.1 Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß Art. 56 SE-

VO, § 50 Absatz 2 SEAG, § 122 Absatz 2 AktG 

Die Aktionär*innen, deren Anteile allein oder zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital (dies 

entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Absatz 2 

SEAG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntge-

macht werden. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beilie-

gen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss 

der Gesellschaft gemäß § 122 Absatz 2 Satz 3 AktG mindestens 30 Tage vor der 
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Hauptversammlung, also spätestens bis zum 11. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zuge-

gangen sein. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 

Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an: 

Mister Spex SE 

– Der Vorstand – 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen  

Ein neunzigtägiger Aktienbesitz vor dem Tag des Zugangs des Verlangens im Sinne des 

§ 122 Absatz 1 Satz 3 AktG wird für einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung für 

eine Hauptversammlung einer SE nicht vorausgesetzt. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zu-

gang des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht und solchen Medien zur Ver-

öffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Infor-

mation in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.misterspex.com/hv veröffentlicht und den 

Aktionär*innen nach § 125 Absatz 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

9.2 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär*innen gemäß §§ 118a Absatz 1 

Satz 2 Nr. 3, 126 Absatz 1 und Absatz 4, 127, 130a Absatz 5 Satz 3 AktG 

Aktionär*innen können auch vor der Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vor-

schläge des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Ta-

gesordnung stellen und Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder von 

Abschlussprüfern unterbreiten. 

Solche Anträge und Wahlvorschläge (nebst einer etwaigen Begründung) sind aus-

schließlich zu richten an: 

Mister Spex SE 

c/o meet2vote AG 

Marienplatz 1 

84347 Pfarrkirchen  

oder 
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E-Mail: antrag@meet2vote.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die spätestens bis zum 27. Mai 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), bei der Gesellschaft in der vorstehend beschriebenen Weise eingehen, werden 

den anderen Aktionär*innen einschließlich des Namens des*der Aktionär*in sowie einer 

etwaigen Begründung unverzüglich über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.misterspex.com/hv zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwal-

tung werden ebenfalls dort veröffentlicht. Ein Gegenantrag bzw. ein Wahlvorschlag und 

eine etwaige Begründung brauchen unter den Voraussetzungen des § 126 Absatz 2 

AktG (i. V. m. § 127 Satz 1 AktG) nicht zugänglich gemacht zu werden. 

Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern nach 

§ 127 AktG werden zudem nur dann zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den 

ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person bzw. die Firma und 

den Sitz der vorgeschlagenen juristischen Person und, im Falle des Vorschlags zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern, Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 

bildenden Aufsichtsräten enthalten. 

Von der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge der 

Aktionär*innen gelten nach § 126 Absatz 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichma-

chung gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen 

oder Wahlvorschlägen ausgeübt werden kann, sobald die Aktionäre die gesetzlichen 

bzw. satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts nachwei-

sen können. Anträge und Wahlvorschläge von nicht ordnungsgemäß angemeldeten 

oder nicht ordnungsgemäß legitimierten Aktionär*innen müssen in der Hauptversamm-

lung nicht behandelt werden. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge können darüber hinaus 

auch während der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation, mithin im 

Rahmen des Rederechts, wie nachstehend unter Ziffer 9.4 beschrieben, gestellt werden. 

9.3 Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Ab-

satz 1 bis 4 AktG 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionär*innen bzw. ihre Bevoll-

mächtigten haben das Recht, bis spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung, also 
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bis zum 5. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), im Wege elektronischer Kommunikation Stel-

lungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung einzureichen. 

Die Einreichung hat in Textform (§ 126b BGB) als Datei im Dateiformat PDF mit einer 

empfohlenen Dateigröße von maximal 50 MB über das HV-Portal unter der Internetseite 

https://ir.misterspex.com/hv gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren zu erfolgen. Die 

Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist möglich. Mit dem Einreichen erklärt sich 

der*die einreichende Aktionär*in oder Bevollmächtigte damit einverstanden, dass die 

Stellungnahme unter Nennung des Namens im HV-Portal zugänglich gemacht wird. 

Die Gesellschaft wird die Stellungnahmen bis spätestens vier Tage vor der Versamm-

lung, also bis zum 6. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter Nennung des Namens des*der 

einreichenden Aktionär*in oder Bevollmächtigten über das HV-Portal unter der Internet-

seite https://ir.misterspex.com/hv den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär*innen 

und ihren Bevollmächtigten zugänglich machen. Etwaige Stellungnahmen der Verwal-

tung werden ebenfalls im genannten HV-Portal veröffentlicht. 

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie verspätet eingereicht wer-

den oder die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen. Ferner kann ein Zugänglich-

machen gemäß § 130a Absatz 3 Satz 4 i. V. m. § 126 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 und 

Nr. 6 AktG unterbleiben. 

Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet keine Möglichkeit zur 

Vorab-Einreichung von Fragen. Etwaige in Stellungnahmen enthaltene Fragen werden 

daher in der virtuellen Hauptversammlung nicht beantwortet, es sei denn, sie werden in 

der Hauptversammlung im Rahmen des Auskunftsrechts, wie nachstehend unter Zif-

fer 9.5 beschrieben, erneut gestellt. Auch Anträge und Wahlvorschläge, Auskunftsver-

langen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Rahmen der in 

Textform eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung nicht berück-

sichtigt.  

9.4 Rederecht gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Absatz 5 und 6 AktG 

Aktionär*innen bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der virtuellen Hauptver-

sammlung zugeschaltet sind, haben in der Hauptversammlung ein Rederecht, das im 

Wege der Videokommunikation ausgeübt wird. Aktionär*innen bzw. ihre Bevollmächtig-

ten können ihre Redebeiträge ab ca. eine Stunde vor Beginn der Hauptversammlung im 

HV-Portal unter der Internetseite https://ir.misterspex.com/hv per Wortmeldung 
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anmelden. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 AktG und 

Auskunftsverlangen können Bestandteil des Redebeitrags sein. 

Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird 

im HV-Portal über ein von unserem Dienstleister zur Verfügung gestelltes System abge-

wickelt. Aktionär*innen bzw. ihre Bevollmächtigten, die ihr Rederecht im Wege der Vide-

okommunikation ausüben wollen, benötigen technisch entweder ein nicht-mobiles End-

gerät (PC, Notebook, Laptop) oder ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone oder Tablet) 

mit einem der folgenden installierten Browser in der aktuellen Softwareversion: Microsoft 

Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari. Außerdem muss JavaScript aktiviert 

sein. Die Nutzung anderer aktueller Browser mit den vom Hersteller empfohlenen Si-

cherheitseinstellungen ist möglich, wurde jedoch nicht getestet. Für Redebeiträge müs-

sen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zuge-

griffen werden kann, zur Verfügung stehen. Wir bitten die Aktionär*innen ferner, sicher-

zustellen, dass sie mit ihrem Computer oder Mobilgerät eine gute und stabile Internet-

verbindung haben. Eine weitere Installation von Softwarekomponenten oder Apps auf 

den Endgeräten ist nicht erforderlich. Personen können sich über den virtuellen Wort-

meldetisch im HV-Portal für einen Redebeitrag anmelden und werden sodann im HV-

Portal für ihren Redebeitrag freigeschaltet. 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwi-

schen dem*der Aktionär*in bzw. dem*der Bevollmächtigten und der Gesellschaft in der 

Hauptversammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und den Redebeitrag zu-

rückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation nicht sichergestellt 

ist. 

9.5 Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Absatz 1, 1f, 4 und 5 

AktG 

Jedem*jeder Aktionär*in ist gemäß § 131 Absatz 1 AktG auf Verlangen in der Hauptver-

sammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich 

der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und 

über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-

men zu geben. Dies gilt nur, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Ge-

genstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht be-

steht. 
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Das Auskunftsrecht ist ausschließlich in der Hauptversammlung auszuüben. Es ist vor-

gesehen, dass der*die Versammlungsleiter*in festlegen wird, dass das Auskunftsrecht 

in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation, also im 

Rahmen der Ausübung des Rederechts (wie vorstehend unter Ziffer 9.4 beschrieben), 

wahrgenommen werden kann. 

9.6 Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß 

§§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 8, 245 AktG 

Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der virtuellen Hauptver-

sammlung zugeschaltet sind, haben das Recht, Widerspruch gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung zu Protokoll des*der Notars*Notarin im Wege der elektronischen 

Kommunikation zu erklären. Widerspruch kann vom Beginn der Hauptversammlung bis 

zu ihrem Ende über das HV-Portal unter der Internetseite 

https://ir.misterspex.com/hv 

erklärt werden. 

Darüber hinaus haben Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten auch im Rahmen ihres 

Rederechts (dazu oben unter Ziffer 9.4) die Möglichkeit, Widerspruch zu Protokoll des 

Notars zu erklären. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen 

keine Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen entgegen. 

9.7 Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionär*innen sind auf der Internet-

seite der Gesellschaft unter https://ir.misterspex.com/hv zugänglich gemacht. 

10. Internetseite, über welche die Informationen gemäß § 124a AktG zugänglich 

sind 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu ma-

chenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptver-

sammlung sind ab der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der 

Gesellschaft unter https://ir.misterspex.com/hv abrufbar. Die zugänglich zu machenden 

Unterlagen werden dort auch während der Hauptversammlung den elektronisch zuge-

schalteten Aktionär*innen beziehungsweise deren Bevollmächtigten zugänglich ge-

macht. 
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Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenanträge, 

Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionär*innen werden ebenfalls über 

die oben genannte Internetseite zugänglich gemacht. Dort werden nach der Hauptver-

sammlung auch die festgestellten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht. 

Über das HV-Portal wird eine Bestätigung über die Stimmenzählung gemäß § 129 Ab-

satz 5 AktG bereitgestellt, die innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversamm-

lung heruntergeladen werden kann.  

11. Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung 

Die Aktionär*innen, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nach-

gewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung am 

11. Juni 2026 ab 10:00 Uhr (MESZ) per Bild- und Tonübertragung im Internet verfolgen. 

Die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des HV-

Portals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der 

Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internet-

dienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesell-

schaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und 

Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genom-

menen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- 

und Tonübertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und dessen generelle Verfügbar-

keit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und 

Mängel der für die Durchführung der Hauptversammlung über das Internet eingesetzten 

Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunterneh-

men, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, früh-

zeitig von den oben genannten Möglichkeiten zur Rechtsausübung, insbesondere zur 

Ausübung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. 

12. Informationen zum Datenschutz für Aktionär*innen 

Wenn sich Aktionär*innen für die Hauptversammlung anmelden und ihre Aktionärsrechte 

in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung ausüben oder eine Stimmrechtsvollmacht 

erteilen, erhebt die Gesellschaft personenbezogene Daten über die Aktionär*innen 

und/oder ihre Bevollmächtigten, um diesen die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf die 

virtuelle Hauptversammlung zu ermöglichen. 
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Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten als Verantwortlicher im Sinne von 

Art. 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-

zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelhei-

ten zum Umgang mit den personenbezogenen Daten und zu den Rechten der Aktio-

när*innen und ihrer Bevollmächtigten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung finden 

sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.misterspex.com/hv. 

Berlin, im April 2026 

Mister Spex SE 

Der Vorstand 


